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EinfGhrung der Dienstbarkeiten in die Daten
der amtlichen Vermessung

Im Rahmen der Massnahme zur Strategie der amtlichen Vermessung 2020-2023, «Umgang
mit Dienstbarkeiten in der amtlichen Vermessung ermdglichen», soll unter anderem der Hand-
lungsbedarf analysiert werden. Christian Grutter hat im Rahmen seiner Masterthesis in Wirt-
schaftsinformatik an der Berner Fachhochschule untersucht, wie die Daten der Dienstbarkeiten
einfach in die Daten der amtlichen Vermessung integriert werden kénnten.

«Verdichtetes Bauen», «Mindestausnitzungsziffer» und
«haushalterische Nutzung des Bodens» sind Begriffe,
welche in Raumplanungs- und Architekturbtros, von
politischen Behorden und weiteren Stellen aktuell disku-
tiert werden. Ein wichtiger Aspekt in dieser Diskussion
sind die Dienstbarkeiten. Welche Rolle spielen sie und
wie lasst sich im digitalen Zeitalter ein Mehrwert aus
ihnen gewinnen?

Die nachfolgende Zusammenfassung der Masterthesis
von Christian Grutter zeigt als erstes den Handlungs-
bedarf und mogliche Szenarien auf. Danach wird darge-
stellt, was es brauchte, um die Dienstbarkeiten in die
Daten der amtlichen Vermessung aufzunehmen und wie
der Dienstbarkeitsplan der Zukunft aussehen konnte.
Anschliessend werden die Ergebnisse der Expertenum-
frage dargelegt und am Schluss folgen Empfehlungen.

Dienstbarkeiten: Potenzial fiir verbesserte Publizi-

tat und hohere Darstellungsqualitat

Dienstbarkeiten enthalten Informationen tber die privat-

rechtliche Einschrankung der Nutzung des Grundeigen-

tums. Notarinnen und Notare verurkunden Dienstbarkei-
ten, indem sie diese wortlich im Vertrag festhalten und
wo notig in einem Dienstbarkeitsplan einzeichnen. Aus-
schliesslich das Grundbuch verwaltet diese Informationen
und schrankt dadurch den Zugang dazu gewissermas-
sen ein, was zu einem erheblichen Nachteil fur die oben
genannten Akteure fiihren kann. Eine Gruppe von Fach-
experten unter der Leitung des Bundesamts fur Landes-
topografie swisstopo hat sich im Jahr 2016 mit der

Thematik auseinandergesetzt und folgende Forderungen

formuliert:

1. Durch eine schweizweit einheitliche Publizitat der
Dienstbarkeiten in den Daten der amtlichen Vermes-
sung ist Klarheit zu schaffen (Reduktion der Recher-
chen im Grundbuch) und

2. die Qualitat des Dienstbarkeitsplans ist moglichst
kostenguinstig zu steigern, indem Eigentimerschaft
und Notariate Dienstbarkeiten mittels eines Tools
auf einem digitalen Plan einzeichnen.

Interpretationsmoglichkeiten versus Rechts-
sicherheit

Bestehende, teilweise Uber 100 Jahre alte Dienstbar-
keitspldne lassen Interpretationsspielraum zu. Anhand
schlechter und veralteter Grundlagen ist oftmals nicht
mehr nachvollziehbar, wie die im Plan dargestellten
Dienstbarkeiten zu nutzen sind. Die Eintragung der
Dienstbarkeit im Grundbuch soll Rechtssicherheit schaf-
fen und steht im Widerspruch zu Planen, die sich nicht
(mehr) nachvollziehen lassen. Dies ist in Zukunft zu ver-
meiden. Einen wichtigen Beitrag zur Rechtssicherheit
koénnen Eigentimerinnen und Eigentiimer sowie Nota-
rinnen und Notare leisten, wenn sie dank eines zu ent-
wickelnden Tools kostengtinstig prazise Dienstbarkeits-
plane erstellen konnten. Es ware daraufhin unabding-
bar, die im Tool eingezeichneten Dienstbarkeiten in die
Daten der amtlichen Vermessung (automatisiert) zu
Ubernehmen.

Fur das heutige Manko mussen die zustéandigen Fach-
leute den Grundsatzentscheid féllen, ob das Kataster-
system der amtlichen Vermessung zu modernisieren
und durch die Dienstbarkeiten zu erweitern ist.

Maogliche Szenarien sind:

e Erhalt des «Status quo»
Die Notare zeichnen weiterhin Dienstbarkeitspldne
(mit Filz- und Leuchtstift), welche das Grundbuch als
Beilagen ablegt. Die dadurch eingeschrankte Publizitat
senkt den Mehrwert des Dienstbarkeitsplans.

 Entwicklung eines Tools zum Zeichnen akkurater
Dienstbarkeitsplane
Das Tool dient als Investition zur Steigerung der Quali-
tat der Dienstbarkeitsplane. Kosten und Nutzen ste-
hen in dieser Variante nicht in einem guten Verhaltnis.

« Einfihrung der Dienstbarkeiten in die amtliche
Vermessung
Mit diesem Szenario werden schweizweit einheitliche
Prozesse erarbeitet. Das zu entwickelnde Tool ist eine
Investition in die Modernisierung des schweizerischen
Katastersystems.
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Abbildung 3:
Geschaftsfahigkeiten,
Geschaftsobjekte und Ge-
schaftsprozesse (als Pfeil)
der Dienstbarkeiten
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Im Vorfeld zur Entwicklung eines Tools ist Klarheit Gber
die notwendigen Geschaftsfahigkeiten zu schaffen. In
einem ressourcen-unabhangigen Modell sind Geschafts-
objekte, Geschaftsprozesse und deren Zustande zu defi-
nieren.

Wie lassen sich die Dienstbarkeiten in die Daten
der amtlichen Vermessung einfiihren?

Definition der Geschéftsfahigkeiten
Bei der Errichtung von Dienstbarkeiten stehen drei
Geschéftsfahigkeiten im Vordergrund:

(" Verurkunden :ﬂ Eintragen :ﬂ Publizieren :ﬁ

Abbildung 1: Geschéftsfahigkeiten fur die Einfihrung von Dienstbarkei-
ten in die Daten der amtlichen Vermessung

Diese Unterteilung basiert auf den vom Gesetzgeber de-
finierten Organisationen, denen bei der Errichtung von
Dienstbarkeiten zentrale Rollen zugeteilt sind.

» Verurkunden
Der Staat schreibt die 6ffentliche Verurkundung ge-
mass Artikel 732 ZGB' vor. «Die éffentliche Beurkun-
dung eines Vertrages bedeutet nach dem (blichen
Wortsinn das Herstellen eines Schriftstiickes, das den
Vertrag enthélt, durch eine vom Staat mit dieser
Aufgabe betraute Person, in der vom Staate geforder-
ten Form und in dem von ihm vorgeschriebenen Ver-
fahren.»?

e Eintragen
In Artikel 731 ZGB betraut der Gesetzgeber das
Grundbuch mit der Eintragung der Dienstbarkeiten.

e Publizieren
Fur die Grundstlcke, die als Grundlage fur die Errich-
tung von Dienstbarkeiten dienen, gilt: Die Aufnahme
und Beschreibung der einzelnen Grundstticke im
Grundbuch erfolgt auf der Grundlage der amtlichen
Vermessung, namentlich eines Plans fur das Grund-
buch (Art. 950 Abs. 1 ZGB). Da Dienstbarkeiten in

Zusammenhang mit Grundsticken stehen, ist eine
gleichwertige Publikation in den Daten der amtlichen
Vermessung naheliegend. Aktuell ist es den Kantonen
gestattet, lagemadssig eindeutig definierte Dienstbar-
keitsgrenzen in den Planen fur das Grundbuch darzu-
stellen (Art. 7 VAV?).

Geschéftsobjekte und Geschéftsprozesse
Geschéaftsobjekte sind die wichtigsten Bestandteile der
Geschaftsfahigkeiten. Die Geschaftsfahigkeiten bearbei-
ten die identifizierten Geschaftsobjekte und versetzen
sie in verschiedene Zustande. Klassendiagramme helfen
dabei, die Zusammenhéange zwischen den Geschéfts-
objekten aufzuzeigen und zu prifen.

Dienstbarkeitsplan | ... > Dienstbarkeit

N R
'

Georeferenzdaten

Urkunde beschranktes

dingliches Recht

Abbildung 2: Geschaftsobjekte und ihre Beziehungen

Das Geschéftsobjekt «Dienstbarkeit» ist in der Urkunde
wortlich oder in einem Dienstbarkeitsplan grafisch be-
schrieben und dokumentiert. Aus dem Geschaftsobjekt
«Dienstbarkeit» leiten sich das vom Grundbuch benétigte
Geschaftsobjekt «Beschranktes dingliches Recht» und fiir
die amtliche Vermessung das Geschéaftsobjekt «Georefe-
renzdaten» ab. Dabei entsteht oder dndert das Geschafts-
objekt «Georeferenzdaten» erst, wenn das Geschaftsob-
jekt «Beschranktes dingliches Recht» entsteht oder andert.

Geschéftsprozesse andern die in Abbildung 2 aufgefuhr-
ten Geschéftsobjekte. Abbildung 3 reprasentiert den
Zusammenhang zwischen Geschéaftsfahigkeiten,
Geschaftsobjekten und Geschéftsprozessen fiir die
Dienstbarkeiten.

( Verurkunden ) Eintragen o Publizieren o)
Dienstbarkeit Dienstbarkeit beschranktes Geschaft Georeferenzdaten Georeferenzdaten
verurkunden dingliches Recht prifen publizieren
beschranktes
- dingliches Recht
T Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB); SR 2 gim,agen

2 Haftung eines freierwerbenden Notars fiir den durch fehlerhafte Beur-
kundung eines Grundstuckkaufs verursachten Schaden, Bundesgericht-
entscheid BGE 90 Il 274, 6.10.1964, S.281

3 Verordnung Uber die amtliche Vermessung (VAV), SR 211.432.2
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Verurkunden

Eintragen

Publizieren
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o Geschéftsprozess «Dienstbarkeit verurkunden»
Zusammen mit den Grundeigentiimerinnen und
Grundeigenttimern fuhrt der Notar/die Notarin den
Geschaftsprozess «Dienstbarkeit verurkunden» aus
(Abb. 3). Im Sinne der geschéaftsfahigkeitenbasierten
Unternehmensarchitektur und gemass Artikel 732 ZGB
instanziiert der Notar/die Notarin die vereinbarte
Dienstbarkeit durch die beiden Dokumente «Urkunde»
und falls notwendig durch den «Dienstbarkeitsplan»
(Abb. 2).

Geschéftsprozess «Geschéft prifen»

Um die Dienstbarkeit im Grundbuch eintragen zu
kénnen, muss der Notar/die Notarin sie entsprechend
anmelden. Der Grundbuchverwalter und die Grund-
buchverwalterin prifen, ob alle Eintragungsvorausset-
zungen erfullt sind. Sind diese vollstandig erfullt, er-
folgt der Eintrag im Hauptbuch.

Geschéftsprozess «Beschranktes dingliches Recht
eintragen»

Das Grundbuch leitet aus der eintragungsfahigen «Ur-
kunde» und dem «Dienstbarkeitsplan» die dinglichen
Rechte an den betroffenen Grundstticken ab und tragt
damit die Rechte sowie Pflichten der Dienstbarkeit an
den betroffenen Grundsticken im Hauptbuch ein.

Geschéftsprozess «Georeferenzdaten publizieren»
Gegenstand der Masterthesis war die Untersuchung,
wie oOrtlich begrenzte Dienstbarkeiten in der amtlichen
Vermessung publiziert werden konnten. Die in einem
Tool erfassten Sachdaten und Geometrien beschreiben
die ortlich begrenzten Dienstbarkeiten. Durch die
Aufnahme in die amtliche Vermessung werden diese
Sachdaten und Geometrien zu Georeferenzdaten, die
im Geschaftsprozess «Georeferenzdaten publizieren»
verarbeitet werden.

Zustands- und Aktivitdtendiagramme

¢ Zustandsdiagramm «Dienstbarkeit verurkunden»
Abbildung 4 stellt den Geschéftsprozess «Dienstbar-
keit verurkunden» grafisch dar. Die Vereinbarung der
Grundeigentiimerschaft, eine Dienstbarkeit zu errich-
ten, initialisiert den Geschéaftsprozess. Von der Eigen-
timerschaft selber, dem Architekturbiro oder dem
Notariat wird auf Basis der Daten der amtlichen Ver-
messung die Dienstbarkeit im Tool eingezeichnet,
welche nun im Status «Dienstbarkeit gezeichnet» vor-
liegt. Anschliessend erhalt die fur die Verifikation zu-
standige Stelle die Meldung, dass eine im Tool erfasste
Dienstbarkeit zur Priifung vorliegt. Ist die Priifung er-
folgreich abgeschlossen, erhalt sie den Status «Dienst-
barkeit geprtift» und der Notar/die Notarin kann die

Verurkundung der Dienstbarkeit vornehmen (Status
«Dienstbarkeit verurkundet»). Der Abschluss des
Geschaftsprozesses erfolgt mit der Anmeldung der
Dienstbarkeit beim Grundbuch.

oy L]
/ ”’é‘m* 7 / Y;v-\)

Abbildung 4: Grafische Darstellung des Geschéaftsprozesses «Dienstbar-
keit verurkunden»

Daraus ergibt sich das Zustandsdiagramm gemass
Abbildung 5.

/Dienstbarkeit
zeichnen

| Dienstbarkeit
k gezeichnet
l /Dienstbarkei

t

prufen

Dienstbarkeit

gepruft

/Dienstbarkei
verurkunden

t

\4
Dienstbarkeit

/Dienstbarkeit
verwerfen

verurkundet

/Dienstbarkeit
anmelden

Abbildung 5: Zustandsdiagramm des Geschaftsobjekts «Dienstbarkeit»,
Version 1.5
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Abbildung 6: * Aktivitdtendiagramm «Dienstbarkeitsplan erstellen» publizierte, gednderte oder geltschte «Georeferenz-
f:;'g::;ir;(gagifggar_ Das Aktivititendiagramm «Dienstbarkeitsplan erstel-  daten» hervor und tiberfihren damit die Georeferenz-
keitsplan» len» zeigt auf, wie die «gezeichnete Dienstbarkeit» daten in die Zustdnde gemass Abbildung 8.

in den Status «Dienstbarkeit gepruft» zu tberfiihren
ist. Die im Tool zu implementierenden Aktivitaten

sind mit den entsprechenden Rollen in Abbildung 6 /Georeferenzdaten
dargestellt und erganzen die Aussagen tiber das Zu- publizieren
standsdiagramm. Erst wenn die fur die Verifikation Georeferenzdaten w
zustandige Stelle die Dienstbarkeit gepriift und allen-  /Georeferenzdaten L publiziert )
falls angepasst hat, kann der Notar/die Notarin den andern /Georeferenzdaten
Dienstbarkeitsplan erstellen resp. ausdrucken und der v loschen
Urkunde beilegen. ( Georeferenzdaten ]

k untergegangen )

Zustandsdiagramm <<Ge.oreferen2(.ja'ten publlZlgren>> o
Der Lebenszyklus der Dienstbarkeit in der amtlichen archivieren
Vermessung ist identisch mit dem Lebenszyklus im

Grundbuch. Was im Grundbuch rechtsverbindlich er-

fasst ist, bildet die amtliche Vermessung grafisch ab. Abbildung 8: Zustandsdiagramm des Geschaftsobjekts «Georeferenz-
daten»

A et

Abbildung 7: Grafische Darstellung des Geschaftsprozesses
«Georeferenzdaten publizieren»

Die «Eintragungsmeldung» des Grundbuchamtes initi-
iert den Geschaftsprozess «Georeferenzdaten publizie-
ren» und dient damit als Eingang in den erwahnten

Geschéftsprozess. Aus diesem Geschaftsprozess gehen
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Abbildung 9: Beispiel eines
kunftigen Dienstbarkeits-
plans mit QR-Code
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Dienstbarkeitsplan der Zukunft

Der Dienstbarkeitsplan spielt in Zukunft bei der Publi-
kation von Dienstbarkeiten in den Daten der amtlichen
Vermessung eine zentrale Rolle. Einerseits sind die im
Tool erfassten, digital vorhandenen Daten automatisiert
in die Daten der amtlichen Vermessung zu Gberfthren,
anderseits erfordern die gesetzlichen Grundlagen einen
Dienstbarkeitsplan als Papierdokument. Abbildung 9
stellt dar, wie durch die Einfihrung von Barcodes (in
Form von QR-Codes) diesen Umstanden Rechnung ge-
tragen wird.

Anhand des Barcodes kann die amtliche Vermessung
die Georeferenzdaten der im Grundbuch eingetragenen
Dienstbarkeit von der Plattform automatisiert herunter-
laden und in die amtliche Vermessung integrieren resp.
dort publizieren.

Amtliche Vermessung
Schweiz

Kanton Muster

Gemeinde Musterlingen

Dienstbarkeitsart ~ Durchfahrtsrecht

Massstab 1:500

uuID 80a43cla-4eaa-4247-a563-22436126c98b
Datum 17. Mdrz 2022 13:26

Dienstbarkeitsplan

Beschreibung

Zu Lasten Liegenschaft Nr. 1489
Entlang der rot markierten Grenze
Breite 2m

QR-Code der
Dienstbarkeit

Unterschriften

Grundeigentiimer

OFE,

Beglaubigt durch den Notar

Ergebnisse der Interviews mit Fachleuten

Neun Fachstellen aus den Bereichen amtliche Vermes-
sung und Grundbuch der Kantone BS, FR, NE, UR und
ZH wurden zur vorliegenden Thematik interviewt. Die
Befragten vertreten verschiedene Katastersysteme in
verschiedenen Landesteilen. Tabelle 1 zeigt ein ungefah-
res Mengengerust auf, wie viele Dienstbarkeiten die
interviewten Kanton verwalten und wie viele jahrlich
hinzukommen.

Kanton Ungefahre Anzahl | Anzahl Eintragungen von
Dienstbarkeiten Dienstbarkeiten pro Jahr

Basel-Stadt 7800 ID# 40 Dienstbarkeitsplane

Freiburg 160’600 270 Grunddienstbarkeiten

Neuenburg 114’000 2000 Dienstbarkeiten

Uri 100000 1000 Dienstbarkeiten

Zurich 800000 4000 Dienstbarkeiten

Tabelle: Anzahl eingetragener Dienstbarkeiten (Angaben ohne Gewahr)

Die Auswertung der Expertenaussagen erfolgte nach
den Grundsatzen der qualitativen Inhaltsanalyse® und
zeigte die entsprechenden konsolidierten Chancen und
Risiken auf. Sie liegen in der publizierten Masterthesis
(s.Kasten) zur Einsichtnahme auf.

Aus den Interviews mit den Fachleuten gehen viele Aus-
sagen hervor, die fur die Einfihrung der Dienstbarkeiten
in die Daten der amtlichen Vermessung bedeutend sind.
Nachfolgend die wichtigsten Aussagen zusammenge-
fasst:

» Komplexitét des Tools

Ein zu komplex aufgebautes Tool zur Erstellung von
Dienstbarkeitsplanen hat folgende Auswirkungen:
Die Grundeigentimerinnen und Grundeigentiimer
verzichten auf das Verurkunden von Dienstbarkeiten
und die Notare und Notarinnen ziehen die wortliche
Beschreibung der Dienstbarkeit der Erstellung eines
Dienstbarkeitsplans vor.

Die Schwierigkeit besteht darin, dass Grundeigentu-
merinnen/-eigentiimer sowie Notarinnen/Notare an-
dere Fachkompetenzen besitzen als das Zeichnen von
exakten Dienstbarkeitsplanen. Somit stellt sich die
Frage, welche Funktionalitaten das Tool zur Verfiigung
stellen soll, damit Laien moglichst einfach Dienstbar-
keiten zeichnen kénnen.

Eine ID kann mehrere Dienstbarkeiten enthalten
Die qualitative Inhaltsanalyse der Interviews erfolgte nach der Methode
von Mayring & Fenz!

IS

@
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o Aktualitdt der Daten der amtlichen Vermessung

Der Stand der Aktualitat der Daten der amtlichen Ver-

messung stellt sich als Nachteil heraus. Die Mehrheit
der Dienstbarkeiten entsteht aufgrund geplanter Vor-

haben und Projekte, die zum Zeitpunkt der Errichtung

von Dienstbarkeiten in den Daten der amtlichen Ver-
messung nicht erfasst sind.

Umfang und Inhalt der zu publizierenden Dienst-
barkeiten

In den Grundbiichern existieren teilweise Dienstbar-
keiten, welche aus den 1920er/1930er Jahren stam-
men und somit Uber mehrere Jahrzehnte bestehen.
Heutzutage ist die Interpretation dieser Dienstbar-
keiten erschwert, da sich die Liegenschaftsgrenzen,
Wege etc. verandert haben, Dienstbarkeiten nicht
mehr oder anders genutzt werden.

Dies zeigt klar auf, dass vorgangig zu einer Publikation

von Dienstbarkeiten in den Daten der amtlichen Vermes-
sung zu klaren ist, welche Dienstbarkeiten zu publizieren

sind und wie dies zu bewerkstelligen ist.

Empfehlung

Um in Hinblick auf das aktuelle Bedurfnis «schnell, ein-
fach und kostengtinstig» die korrekten Informationen
beziehen zu kénnen, empfiehlt sich die Weiterentwick-
lung des Katasters und die Aufnahme der Dienstbar-
keiten in die Daten der amtlichen Vermessung.

Publizierte Dienstbarkeiten erleichtern in der Raumpla-
nung und Architektur, aber auch Behorden und vielen
weiteren Fachpersonen die Informationsbeschaffung
und vermeiden unvorhersehbaren Aufwand und Arger.

Christian Grutter, pat.Ing.-Geom.,
Wirtschaftsinformatiker MAS BFH
Geodasie und Eidgendssische Vermessungsdirektion
swisstopo, Wabern

christian.gruetter@swisstopo.ch

Publikation der Masterthesis
Die Masterthesis «Einfhrung der Dienstbarkeiten in die Daten
der amtlichen Vermessung» liegt in Deutsch vor:

www.cadastre.ch = Service & Publikationen - Publikationen.



	Einführung der Dienstbarkeiten in die Daten der amtlichen Vermessung

